
Leitfaden: Notwendige Unterlagen zur Prüfung der Kostenerstattungsverein-
barung im Schallschutzprogramm BBI

1 Einführung

Um die Kostenerstattungsvereinbarung (KEV), die Ihnen im Rahmen des Schallschutzpro-

gramms des BBI zugesandt wird, überprüfen zu können, benötigen wir von Ihnen die Kos-

tenerstattungsvereinbarung mit  allen Anhängen bzw.  Anlagen.  Darüber hinaus müssen 

Sie detaillierte Informationen über das von Ihnen bewohnte Haus (Ihre Wohnung) mitbrin-

gen.

Dieser Leitfaden soll  Sie unterstützen, die erforderlichen Informationen und Unterlagen 

zusammenzustellen. Diese Informationen und Unterlagen sollten Sie zum Beratungster-

min mitbringen, um eine gute und effektive Beratung zu ermöglichen.

2 Unentbehrliche Anhänge bzw. Anlagen der Kostenerstattungsvereinbarung 

Bitte bringen Sie grundsätzlich die Kostenerstattungsvereinbarung einschließlich aller An-

hänge bzw. Anlagen zur Beratung mit. Für die Überprüfung der Kostenerstattungsverein-

barung sind die folgenden drei Anlagen aber besonders wichtig. Sie sollten daher vor dem 

Beratungstermin prüfen, ob diese Anlagen vorhanden sind.

• Anlage 2 – Maßgebliches Kriterium (Anspruchberechtigte Räume)

• Anlage 3 – Raumübersicht

• Übersicht Wohnungsbegehung / Bestandsaufnahme

Sollten sich diese Anlagen (oder vergleichbare) nicht bei Ihren Unterlagen befinden, so 

fordern  Sie  diese  Anlage  bitte  vor  der  Beratung  bei  der  Flughafen  Berlin  Schönefeld 

GmbH (FBS) an:

Flughafen Berlin Schönefeld GmbH

Geschäftsführung

Flughafen Schönefeld

12521 Berlin
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Damit Sie die Anlagen einfacher erkennen können, werden sie nachfolgend kurz vorge-

stellt.

2.1 Anlage 2 – Anspruchberechtigte Räume

Eine anonymisierte Anlage 2 vom Februar 2010 ist in der Abbildung 1 dargestellt. Die An-

lagen früherer oder späterer Kostenerstattungsvereinbarungen können von dem Muster 

abweichen, wichtig sind die Pegelangaben in der Anlage. Suchen Sie bitte bei früheren 

oder späteren Vereinbarungen nach vergleichbaren Unterlagen.

Abbildung 1: Formblatt der Anlage 2 zur Kostenerstattungsvereinbarung vom Februar 2010 (an-

onymisiert).

2.2 Anlage 3 – Raumübersicht
Eine anonymisierte Anlage 3 vom Februar 2010 ist in der Abbildung 3 dargestellt. Die An-

lagen  späterer  Kostenerstattungsvereinbarungen  können  von  dem  Muster  abweichen, 

wichtig sind in der Anlage die Aufmaße (Breite, Höhe) der Bauteile und die Schalldämm-

maße (Bestand). Suchen Sie bei früheren oder späteren Vereinbarungen nach vergleich-

baren Unterlagen. Sie sollten bitte auch den zugehörigen Grundriss aus Ihren Unterlagen 

mitbringen.
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Abbildung 2: Formblatt der Anlage 3 zur Kostenerstattungsvereinbarung vom Februar 2010 (an-
onymisiert).

2.3 Übersicht Wohnungsbegehung / Bestandsaufnahme
Ein anonymisiertes Protokoll vom Februar 2010 ist in der Abbildung 3 dargestellt. Wichtig 

in  dem Protokoll  ist  die Beschreibung der Außenbauteile.  Die Protokolle  früherer oder 

späterer Kostenerstattungsvereinbarungen können von dem Muster abweichen. Suchen 

Sie bei späteren Vereinbarungen nach vergleichbaren Unterlagen.

Abbildung 3: Formblatt des Begehungsprotokolls zur Kostenerstattungsvereinbarung vom Februar 
2010 (anonymisiert).

3 Notwendige Informationen über Ihr Haus (Ihre Wohnung)

Folgende Informationen über Ihr Haus (Ihre Wohnung) benötigen wir von Ihnen:
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3.1 Lage ihres Gebäudes
Sie sollten auf einem elektronischen Stadtplan Ihr Wohnhaus zeigen können. Wir erheben 

auf diese Weise die geographische Position Ihres Hauses, um die Fluglärm-Außenpegel 

zu berechnen, die im Ausbaufall an Ihrem Haus erwartet werden.

3.2 Anspruchsberechtigte Räume
Sie sollten die in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung vorhandenen anspruchsberechtigten 

Räume bestimmen. Zu den Aufenthaltsräumen, die tagsüber zu schützen sind, gehören 

Wohnräume einschließlich Wohndielen, Wohnküchen und Arbeitsräume. Zu den Aufent-

haltsräumen, die nachts zu schützen sind, gehören Räume, die in nicht nur unwesentli-

chem Umfang zum Schlafen genutzt werden (Schlafräume), das heißt Schlafzimmer, 

Gästezimmer sowie Kinder- und Jugendzimmer.

Für den Aufenthaltsraum, der geprüft werden soll, benötigen wir nachfolgende Angaben.

Während der Beratung wird ein Raum bezogen auf die Kostenerstattungsvereinbarung 

überprüft. Die Auswahl des Raumes wird von Ihnen vorgenommen oder erfolgt mit Ihnen 

zusammen während der Beratung.

3.3 Grundfläche und Fläche der Bauteile
Für den Aufenthaltsraum (der geprüft werden soll) benötigen wir dessen Grundflächen so-

wie die Flächen aller Außenbauteile. Der Fluglärm dringt über die gesamte Außenfassade 

des jeweiligen Raumes in das Gebäude ein. Wir benötigen deshalb die Flächen aller Bau-

teile, die zur Außenfassade gehören. Dazu gehören: Wände, Fenster (auch Dachfenster), 

Türen, Rollladenkästen, Dachschrägen, Gaubenwände, Gaubendächer und gegebenen-

falls der Deckenanteil eines Zimmers, über dem sich nur noch ein Kaltdach (nicht geheiz-

ter  Raum, z.B.  Abstellraum, „Dachboden“)  befindet.  Sollte  der betrachtete Aufenthalts- 

und/oder Schlafraum direkt unter dem Dach liegen, gehört die Decke ebenfalls zu den 

Flächen, die zu berücksichtigen sind. Wenn die Außenwand einen unterschiedlichen Auf-

bau hat, benötigen wir jeweils die Teilflächen mit unterschiedlichem Aufbau. Messen Sie 

die Flächen aller Außenbauteile z.B. mit einem Zollstock aus.

3.4 Aufbau der Bauteile
Für jedes Bauteil  das zur Außenfassade des Aufenthaltsraumes gehört,  benötigen wir 

darüber hinaus eine möglichst genaue Beschreibung seines Aufbaus, um es nach Bauteil-

katalogen bezüglich seiner Schalldämmung einordnen zu können.

Im Falle einer Wand in Massivbauweise wäre dies das Mauerwerks (die Materialart) und 

die  Dicke der  Wand.  Bei  einer  Wand mit  Vorsatzschale (Wärmedämmverbundsystem) 
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oder bei einer Holzfachwerkkonstruktion sind die Angabe der Dicke der einzelnen Schich-

ten und die jeweilige Materialart notwendig. Diese Angaben befinden sich eventuell in ih-

ren Bauunterlagen. Bringen Sie deshalb möglichst alle verfügbaren Bauunterlagen und 

Pläne (z.B. auch eine eventuell  vorhandene Wärmebedarfsberechnung) mit. Wir versu-

chen aus diesen Unterlagen die nötigen Daten herauszufinden. Aus den Unterlagen sind 

meist auch entsprechende Abmaße (z.B. Größe der Grundflächen der Räume und Fens-

terflächen, usw.) zu entnehmen.

Bei Fenstern benötigen wir  den Aufbau der Verglasung,  d.h. die Anzahl der Scheiben 

(z.B. ein, zwei oder drei Scheiben) und die Art  der Verglasung (z.B. Isolierverglasung, 

Verbundfenster oder Kastenfenster), die Dicke der einzelnen Scheiben und den Schei-

benabstand. (Sie können bei uns gegen ein Pfand einen Glasdicken- und Scheibenab-

standsmesser ausleihen und erhalten eine kurze Einweisung.)

Wenn Sie sich mit dem Fensteraufbau unsicher sind, machen Sie am besten Fotos, auf 

denen wir den Aufbau erkennen können. Außerdem benötigen wir bei den Fenstern unbe-

dingt die Anzahl der Dichtungen. Sie können z.B. den Teil des Fensters, an dem sich die 

Dichtung befindet, fotografieren und uns während der Beratung diese Fotos zeigen, wenn 

Sie sich nicht über den Aufbau der Dichtungen im Klaren sind. Hier sind beispielhaft zwei 

Fotos dargestellt:

Abbildung 4: Dichtungen an Fensterrahmen und Fensterflügel

Es ist jeweils eine Dichtung am Fensterrahmen (Foto links) und eine am Fensterflügel 

(Foto rechts) zu erkennen.

Bei Türen benötigen wir ebenfalls Informationen über die Dicke und das Material des Tür-

blatts. Wie bei den Fenstern ist die Anzahl der Dichtungen wichtig. Hier sollte insbesonde-
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re darauf geachtet werden, ob am Fuß der Tür eine Dichtung zum Boden vorhanden ist 

(wenn Sie unsicher sind, machen Sie ein Foto).

Bei Rollladenkästen benötigen wir  Informationen zum Aufbau und der Art des Einbaus 

(z.B. Rollladendeckel innen oder außen). Auch hier wären Fotos von den betroffenen Roll-

ladenkästen von Vorteil.

4 Auswertung

Mit den ermittelten Angaben und Unterlagen von Ihnen werden wir während der Beratung 

aus Bauteilkatalogen die Schalldämmung der einzelnen Bauteile ermitteln: Aus den Wer-

ten der Schalldämmung und den Flächen der Einzelbauteile wird die Schalldämmung der 

Fassade bestimmt. Diese Werte können mit den Werten verglichen werden, die der Kos-

tenerstattungsvereinbarung zugrunde liegen. Aus der Schalldämmung lässt sich die Pe-

geldifferenz außen-innen für den betrachteten Raum bestimmen. Aufgrund der vorhande-

nen Daten über die Flugbewegungen des geplanten Flughafens und der Lage Ihres Ge-

bäudes bestimmen wir mit einem Fluglärmprognoseprogramm den maßgeblichen Außen-

pegel für den Tag und die Nacht. Aus den Fluglärm-Außenpegeln und der Pegeldifferenz 

außen-innen lassen sich für den betrachteten Raum die Innenpegel errechnen. Die erhal-

tenen Innenpegel können dann mit den Innenpegeln verglichen werden, die der Kostener-

stattungsvereinbarung zugrunde gelegt wurden.

Falls Sie mit dieser Anleitung Schwierigkeiten haben, oder Verbesserungsvorschläge ma-

chen wollen, so rufen Sie uns während der Beratungszeiten an.

Ihr Beratungsteam
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